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Tagesordnungspunkt:

Anerkennung der LVR-Klinik Bonn als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität 
Bonn

Beschlussvorschlag:

Dem Abschluss des Vertrages zwischen der LVR-Klinik Bonn und der Medizinischen 
Fakultät der Universität Bonn auf Anerkennung als Akademisches Lehrkrankenhaus wird 
gemäß Vorlage 14/2010 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

Für den Vorstand

G r e u l i c h
Vorsitzender des Vorstandes
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Zusammenfassung: 

 

Die Voraussetzungen zur Anerkennung als Akademisches Lehrkrankenhaus haben sich in 

den letzten Jahren geändert, so dass die LVR-Klinik Bonn mittlerweile auch als 

Akademisches Lehrkrankenhaus anerkannt werden könnte. An dieser Anerkennung hat 

die LVR-Klinik Bonn ein großes Interesse, da dies mit einem außerordentlichen 

Reputationszuwachs in der Region verbunden ist und in Zeiten wachsenden 

Fachkräftemangels u.a. die Möglichkeit eröffnet, Studienabsolventinnen und –absolventen 

direkt für die Klinik gewinnen zu können. 

Aus diesem Grund schlägt der Vorstand der LVR-Klinik Bonn vor, dass dem 

Vertragsabschluss zwischen der Klinik und der Medizinischen Fakultät der Universität 

Bonn auf Anerkennung als Akademisches Lehrkrankenhaus zugestimmt wird. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/2010: 

 

Im Unterschied zu vergangenen Zeiten ist es heute für eine Anerkennung als 

Akademisches Lehrkrankenhaus nicht mehr notwendig, die Pflichtfächer Chirurgie und 

Innere Medizin als Ausbildungsinhalte anzubieten. Dies war in der Vergangenheit der 

Grund dafür, dass die LVR-Klinik sich nicht um den Status als „Akademisches 

Lehrkrankenhaus“ bemühen konnte und ist zum jetzigen Zeitpunkt der Grund, dies 

umgehend nachzuholen, da hiermit viele Vorteile für die Klinik verbunden sind. 

 

Mit der Unterzeichnung des Vertrages verpflichtet sich die LVR-Klinik Bonn, nach 

Zuweisung durch die Universität Bonn jeweils maximal zwei Studierende in den Fächern 

Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Neurologie pro Tertial auszubilden.  

 

Der Titel „Akademisches Lehrkrankenhaus“ ist für die LVR-Klinik Bonn mit einem 

außerordentlichen Reputationszuwachs in der Region verbunden. Durch die Übernahme 

von Studierenden des Praktischen Jahres für die Neurologie, Psychiatrie und die Kinder- 

und Jugendpsychiatrie wird es wesentlich besser gelingen können, neuen ärztlichen 

Nachwuchs zu rekrutieren. In Zeiten eines sich immer weiter verstärkenden 

Fachkräftemangels ist dies von zunehmender Bedeutung. 

 

Mit der Anerkennung als „Akademisches Lehrkrankenhaus“ setzen wir ebenso einen 

weiteren Grundstein zur Erfüllung unseres im Leitbild formulierten Zieles der Innovation.  

 

Letztlich überschreitet der Nutzen die Kosten um ein Vielfaches. Es fallen maximal 

25.000 € an Personalkosten und ca. 10.000 bis 15.000 € an Sachkosten im Jahr an. Die 

gesamten Kosten können im Rahmen des Jahresbudgets der Klinik finanziert werden. 

 

Aus diesem Grund schlägt die LVR-Klinik Bonn vor, dass dem Vertragsabschluss zwischen 

der Klinik und der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn auf Anerkennung als 

Akademisches Lehrkrankenhaus zugestimmt wird. 

 

Die vollständigen Vertragsunterlagen sind als Anlage angefügt. 

 

Für den Vorstand 

 

 

G r e u l i c h 

Vorsitzender des Vorstandes 
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